
	Firma:      
Arbeitsbereich:      
Verantwortlich: ______________________

                                    Unterschrift
	Betriebsanweisung

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Klebeplatz

Tätigkeit: Kleben von Metallkleinteilen
	Stand:

      



	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	
2 Komponentenkleber         auf Epoxidharzbasis 

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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Gesundheitsschédlich





	–
Dämpfe von Harz und Härter sind gesundheitsschädlich

–
Hautkontakt führt zu akuter und allergischer Hautschädigung

–
Wassergefährdend: Nicht in die Kanalisation geben


	

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	–
Hautkontakt durch Benutzen von Hilfsmitteln (Pinzette etc.) ausschließen

–
Schutzhandschuhe         tragen

–
Nur bei guter Lüftung verarbeiten; Arbeitsplatzabsaugung einschalten

–
Gebinde für Härter und Harz weit möglichst geschlossen halten

–
Arbeitsflächen sauber halten; bei starker Verschmutzung neu mit Papier auslegen

–
Hautschutzmittel benutzen:


Schutz (vor der Arbeit)         Reinigung 


(vor Pausen und Arbeitsschluss)         Pflege


(nach der Arbeit)       
–
Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel 

aufbewahren

–
Sonstige Zündquellen fernhalten


	

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL

	
	–
Verschüttetes (Harz oder Härter) mit Papiertuch aufnehmen und in


Sammelbehälter         geben; Schutzhandschuhe (s.o.) tragen

	

	ERSTE HILFE
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	–
Harz oder Härter im Auge sofort mit viel Wasser (Augendusche) ausgiebig

ausspülen; Vorgesetzten informieren; ggf. Augenarzt aufsuchen

–
Verschmutzte Hautpartien mit Reinigungsmittel (s.o.) unter fließendem

Wasser reinigen

–
Bei Unwohlsein Vorgesetzten informieren; Notruf       


	SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	
	–
Mit Harz oder Härter verschmutzte Gegenstände sowie Papiertücher und


Einweghandschuhe in Sammelbehälter         geben

–
Volle Sammelbehälter von       , Tel.:         

abholen lassen.




